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Merkblatt: Neueintragung Aktiengesellschaft

Anmeldung 

Mit der Anmeldung wird beantragt, die Gesellschaft im Handelsregister eintragen zu lassen. Die Anmeldung 
muss in der Sprache abgefasst werden, in der auch die Eintragung im Handelsregister erfolgen soll (möglich 
sind Deutsch und Französisch). Sie muss mindestens die folgenden Angaben enthalten: Firma, Sitz (politi-
sche Gemeinde), Rechtsdomizil (Strasse, Gebäudenummer, Postleitzahl und Ortschaft). Wenn die Gesell-
schaft am Rechtsdomizil keine «eigenen» Räumlichkeiten (Eigentum, Miete, Untermiete, Pacht etc.) hat, 
muss zusätzlich angegeben werden, bei wem sich das Rechtsdomizil befindet («c/o…»). Für die weiteren 
Eintragungen kann auf die mit der Anmeldung einzureichenden Unterlagen (Belege) verwiesen werden. 
Diese sind in der Anmeldung einzeln aufzuführen. 

Die Anmeldung muss durch zeichnungsberechtigte Mitglieder des Verwaltungsrates unterzeichnet werden 
(bspw. ein Verwaltungsratsmitglied mit Einzelunterschrift oder zwei Verwaltungsratsmitglieder mit Kol lek-
tivunterschrift zu zweien). Stellvertretung ist für diese Anmeldung nicht möglich. 

Gründungsurkunde 

Die Gründung einer Aktiengesellschaft muss öffentlich beurkundet werden. Der Inhalt der Gründungsur-
kunde richtet sich nach Art. 629 ff. ORi. 

Statuten 

Die Statuten enthalten die wichtigsten Regelungen der Gesellschaft, mindestens Firma, Sitz, Zweck, Ak-
tienkapital mit Anzahl, Art und Nennwert der Aktien, Höhe der geleisteten Einlagen auf das Aktienkapital, 
Form der Einladung zur Generalversammlung, Stimmrecht, Organisation des Verwaltungsrates und der Re-
vision, Form der von der Gesellschaft ausgehenden Bekanntmachungen und der Mitteilungen an die Aktio-
näre. 

Die Statuten sind in jedem Fall beglaubigt einzureichen. 

Wahlannahmeerklärungen der Mitglieder des Verwaltungsrates und der gesetzlich vorgeschriebe-

nen Revisionsstelle 

Die Wahlannahmeerklärungen sind unterzeichnet im Original oder in beglaubigter Kopie einzureichen. Die 
Wahlannahme kann auch in der Gründungsurkunde enthalten sein oder durch Unterzeichnen der Handels-
registeranmeldung erklärt werden.   



 Merkblatt 

Version: 01.01.2021 2/3 

 

Erklärung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision 

 
Bei der Gründung muss entweder eine zugelassene Revisionsstelle gewählt oder der Verzicht auf eine ein-
geschränkte Revision erklärt werden. 

 
Ob die Revisionsstelle über die erforderliche Zulassung verfügt, kann über www.rab-asr.ch abgeklärt wer-
den. 
 
Der Verzicht auf die eingeschränkte Revision ist nur möglich, wenn ein Mitglied des Verwaltungsrates er-
klärt, dass die Gesellschaft die Voraussetzungen für die Pflicht zur ordentlichen Revision nicht erfüllt, die 
Gesellschaft nicht mehr als zehn Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt hat und alle Gründer/innen mit dem 
Verzicht auf eine eingeschränkte Revision einverstanden sind. Diese Verzichtserklärung kann auch in der 
Gründungsurkunde enthalten sein, wenn mindestens ein Mitglied des Verwaltungsrates diese mitunterzeich-
net. Andernfalls wäre die Erklärung als separates Beleg einzureichen (vgl. dazu das Formular «KMU-Erklä-
rung betreffend Verzicht auf eine Revisionsstelle»). 

 

Beschlüsse des Verwaltungsrates über seine Konstituierung und die Bestimmung der zeichnungs-

berechtigten Personen 

 
Besteht der Verwaltungsrat aus mehreren Personen, muss er sich konstituieren, d. h. zumindest seine Prä-
sidentin bzw. seinen Präsidenten bestimmen, sofern nicht gemäss den Statuten die Generalversammlung 
dafür zuständig ist. Es können weitere Funktionen wie das Vizepräsidium, Delegierte, Sektretär/in vergeben 
werden. Schliesslich muss der Verwaltungsrat die vertretungsberechtigten Personen sowie die Art ihrer Un-
terschriften (Einzelunterschrift, Kollektivunterschrift zu zweien usw.) festlegen. Diese Beschlüsse sind in 
Form eines Protokolls, Protokollauszuges oder eines Zirkularbeschlusses zu belegen und müssen im Origi-
nal oder in beglaubigter Kopie eingereicht werden. Wenn die im Handelsregister einzutragenden Personen 
mit ihrer Funktion und Zeichnungsberechtigung in der Handelsregisteranmeldung aufgeführt werden und 
alle Mitglieder des Verwaltungsrates die Anmeldung unterzeichnen, erübrigt sich ein separater Beschluss. 

 
Die Mitglieder des Verwaltungsrates und die zeichnungsberechtigten Personen müssen im Handelsregister 
eingetragen werden. Hierzu müssen sie gemäss Art. 24a HRegV ii identifiziert werden und nach Massgabe 
von Art. 21 HRegV2 ihre Unterschrift beim Handelsregisteramt hinterlegen (vgl. auch das Merkblatt «For-
melle Anforderungen an Handelsregisteranmeldungen und -belege»). 

 

Bankbescheinigung über die Hinterlegung der Bareinlagen 

 
Wenn die Kapitaleinlagen in Geld geleistet werden und das Bankinstitut, bei dem diese hinterlegt sind, nicht 
namentlich in der Gründungsurkunde erwähnt wird, ist die Bankbescheinigung im Original oder in beglau-
bigter Kopie als Beleg einzureichen. 

 

Sacheinlage- und Sachübernahmeverträge, Übernahmebilanzen, Inventarlisten 

 
Werden die Kapitaleinlagen durch andere Vermögenswerte als in Bargeld geleistet, müssen die entspre-
chenden Verträge bei der Gründung vorliegen einschliesslich Bilanzen und/oder Inventarlisten bei der Über-
nahme von Geschäften, Geschäftsteilen oder Sachgesamtheiten. Die Verträge müssen schriftlich (wenn 
Grundstücke übertragen werden öffentlich beurkundet), gegebenenfalls mit unterzeichneter Bilanz bzw. In-
ventarliste im Original oder in beglaubigter Kopie, eingereicht werden. 

 

Gründungsbericht 

 
Bei einer Gründung mit Sacheinlagen, Sachübernahmen, Verrechnungstatbeständen oder besonderen Vor-
teilen ist ein von allen Gründer/innen oder ihren Vertreterinnen/Vertretern unterzeichneter Gründungsbericht 
im Original oder in beglaubigter Kopie einzureichen. Der Inhalt des Gründungsberichts richtet sich nach Art. 
635 OR1. Vergleichen Sie auch unser Merkblatt «Gründungsbericht, Bericht über nachträgliche Leistung 
von Einlagen und Kapitalerhöhungsbericht bezüglich Sacheinlagen und Sachübernahmen».   

http://www.rab-asr.ch/
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Prüfungsbestätigung 

 
Der Gründungsbericht muss durch eine/n zugelassene/n Revisor/in (vgl. www.rab-asr.ch) geprüft werden. 
Der/die Revisorin hat schriftlich zu bestätigen, dass der Gründungsbericht vollständig und richtig ist. Die 
schriftliche Prüfungsbestätigung muss im Original oder in beglaubigter Kopie eingereicht werden. 

 

Erklärung betreffend Rechtsdomizil 

 
Wenn die Gesellschaft am Rechtsdomizil keine «eigenen» Räumlichkeiten (Eigentum, Miete, Untermiete, 
Pacht etc.) hat, ist eine schriftliche Erklärung der Domizilhalterin bzw. des Domizilhalters einzureichen, dass 
sie oder er der Gesellschaft ein Rechtsdomizil am Ort von deren Sitz gewährt. Die Erklärung ist unterzeich-
net durch die Domizilhalterin bzw. den Domizilhalter im Original oder in beglaubigter Kopie einzureichen. 

 

Lex-Friedrich-Erklärung 

 
Die «Lex-Friedrich-Erklärung» ist einzureichen, wenn die Gesellschaft hauptsächlich den Erwerb und/ oder 
das Halten von Grundstücken und/oder Beteiligungen an Unternehmen bezweckt. Sie dient der Abklärung, 
ob es für die Gründung einer Bewilligung gemäss Bundesgesetz vom 16. Dezember 1983 über den Erwerb 
von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG; SR 211.412.41) bedarf.  

 

Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) 

 
Eine Bank bedarf zur Aufnahme der Geschäftstätigkeit einer Bewilligung der FINMA; sie darf nicht ins Han-
delsregister eingetragen werden, bevor diese Bewilligung erteilt ist (Art. 3 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 
8. November 1934 über die Banken und Sparkassen [Bankengesetz, BankG; SR 952.0]). Gegebenenfalls 
ist die Bewilligung der FINMA im Original oder in beglaubigter Kopie einzureichen. 

 

Übersetzungen 

 
Belege, die nicht in einer Amtssprache des Kantons Bern eingereicht werden (Deutsch oder Französisch), 
sind in der Regel zu übersetzen. Die Übersetzung ist durch eine fachlich befähigte Person vorzunehmen, 
die ihre Qualifikation darlegt und bestätigt, dass die Übersetzung mit der fremdsprachigen Fassung über-
einstimmt. Die Übersetzung gilt ebenfalls als Handelsregisterbeleg und ist entsprechend zu unterzeichnen 
und die Unterschrift der Übersetzerin bzw. des Übersetzers ist zu beglaubigen (allenfalls mit Überbeglaubi-
gung). 

 
 
 
 
 

 

i Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) vom 30. März 1911 (OR; SR 220) 
ii Handelsregisterverordnung vom 17. Oktober 2007 (HRegV; SR 221.411) 

                                                   


